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konnen, bei einer totalen Bettenvermehrung von
zirka 17—20. Vierer- und Sechserzimmer sind
grosstenteils verschwunden. Vermehrter Kasten-
raum fiir die persénlichen Effekten der Insassen,
wie der Versorgung von Haus- und Bettwische
konnte geschaffen werden. Die alten Mdébel sind
durchgehend mit bescheidenen XKosten neu ge-
staltet worden. Die neuen Mobel sind einfach,
zweckmaéssig, solid und heimelig in der Ausfiih-

Der Essaal

rung. Der Innenausbau im Altbau ist kaum mehr
zu erkennen gegen frither. Die gesamte Aussen-
renovation in Verbindung und Anlehnung zu den
beiden Neubauten Ost und West bedeuten eine
harmonische Bauweise vom gesamten Baublock.
Die gértnersichen Umgebungsarbeiten sind ein-
fach aber elegant ausgefiihrt und passen sehr gut
ins erhohte Umgeldnde, auf dessen Areal das
schone Heim erhaben iiber das Dorf Wald gegen
den schonen Alpenkranz schaut.

Die Baukosten (Umbau — Neubauten — Reno-
vationen inkl. Aussenfassade und Umgebungsar-
beiten) belaufen sich nach provisorischen Abrech-
nungen zirka auf Fr. 760 000. Der Kubikpreis bei
den Neubauten betrdgt zirka Fr.85.— bis 90.—.
Der umgebaute Kubikpreis betrédgt zirka Fr. 65.—.
Die schone Heimstitte fiir unsere betagten Alten
ist geschaffen als ein grosses Sozialwerk, dem
der Walder Stimmbiirger und Steuerzahler in

Eine gemiitliche Ecke

grossziigiger Weise seinerzeit die Zustimmung ge-
geben hat. Die Gemeinde Wald darf sich freuen,
dass Insassen, Angestellte und Heimleitung eines
der schonsten Heime besitzen. Fiir die grossen
finanziellen Opfer, die die Gemeinde Wald wie der
Kanton hieran leisten muss, mochte Unterzeichne-
ter im Namen aller Bewohner vom Biirgerasyl
herzlich danken. Mége liber dem so schén gestal-
teten Biirgerasyl und Altersheim ein guter Geist
walten. E. Altwegg, Verwalter.

Aus dem Waorterbuch fiir Sozialarbeiter *

Abstinenten Personen, die sich gegentiiber einem Ab-
stinentenverein, einer Behorde oder sich selbst
verpflichten, keinerlei alkoholische Getridnke zu
sich zu nehmen. Motive: Selbstschutz gegen Alko-
holgefahrdung oder Mithilfe an der Bekimpfung
der Trinksitten.

Acceptance 1. Begriff aus der angelsdchsischen Psy-
chologie. Bejahung des Menschen in seinem je-
weiligen Zustand, des Alten durch den Jungen, des
Infirmen durch den Gesunden usw. Von grosser
Bedeutung fiir die Lebensbejahung des Einzelnen
und die Festigkeit der menschlichen Gesellschaft.
2. Grundprinzip des Casework. Ausschlaggebend fiir
das Verhiltnis des Fiirsorgers zum Hilfsbedlirftigen
(Klienten).

Abtreibung Beseitigung der Leibesfrucht. Geméss
StrGB Art. 118 unter Strafe gestellt. Straflose Un-
terbrechung der Schwangerschaft liegt dann vor,

*) «Worterbuch fiir Sozialarbeiter», bearbeitet von
W. Rickenbach. 188 Seiten. Fr.4—. Zu bezichen bei
der Schweiz. Gemeinniitzigen Gesellschaft, Postfach
Selnau, Zurich 2.

wenn sie mit schriftlicher Zustimmung der Schwan-
gern durch einen patentierten Arzt nach Einholung
eines Gutachtens eines zweiten patentierten Arztes
vorgenommen wird, um Lebensgefahr oder schwere
gesundheitliche Schaden abzuwenden (medizinische
Indikation). Die Abtreibung aus sozialen Griinden
(soziale Indikation) ist umstritten, in der Schweiz
abgelehnt. Abtreibung wird nicht allein durch
Strafe, sondern durch Verbesserung der sozialen
Lage, vor allem auch der alleinstehenden Frau,
Hebung des Verantwortungsgefiithls, speziell auch
der Mainner, sowie durch Familienschutz und
Schwangernberatung beké&mpft, z. T. nach SL.

Altersfiirsorge i.w.S. fritherer Ausdruck fiir Alters-
hilfe — i.e.S. Hilfe fiir den Lebensunterhalt alter
Leute (Natural- und Geldleistungen), die im Gegen-
satz zur Altersversicherung nicht von einer Leistung
des Empfangers abhingig ist.

Altersversicherung, offentliche: Zweig der Sozialver-
sicherung, umfasst AHV (auf Grund von BV Art.
34 quater und BG vom 20.Dezember 1946), kanto-
nale Altersversicherungen, éffentliche Pensionskas-
sen — private: umfasst Einzel- und Gruppenver-
sicherung, Pensionskassen von Firmen und andern
privaten Korperschaften.

13



	Aus dem Wörterbuch für Sozialarbeiter

